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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler am Trifels, Dernbach, Eußerthal,

Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg, Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

VERBANDS-
GEMEINDE

Amtsblatt des Landkreises
Südliche Weinstraße Nr. 81
vom 01.12.2021
Öffentliche Bekanntmachung des Jugendamtes Land-
kreis Südliche Weinstraße, Einladung zur Eltern-Vollver-
sammlung mit Wahl des Vorstandes des  Kreiselternaus-
schusses Südliche Weinstraße am 15.12.2021

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
des Jugendamtes, Einladung zur Eltern-Vollversammlung
mit Wahl des Vorstandes des  Kreiselternausschusses
Südliche Weinstraße am 15.12.2021
- Bekanntmachung vom 01.12.2021 -
Das Jugendamt des Landkreises Südliche Weinstraße lädt
herzlich zur Eltern-Vollversammlung mit Wahl des Vorstan-
des des  Kreiselternausschusses Südliche Weinstraße ein.
Datum: Mittwoch, den 15.12.2021
Uhrzeit: 19.30 Uhr
Ort:       Aula / Alfred Grosser Schulzentrum
             Lessingstraße 24, 76887 Bad Bergzabern
Die Vollversammlung ist das höchste beschlussfassende
Gremium der Elternmitwirkung.
Die Delegierten/Ersatzdelegierten wurden in den konsti-
tuierenden Sitzungen der örtlichen Elternausschüsse der 
Kindertagesstätten im Landkreis Südliche Weinstraße ge-
wählt. In den Vorstand  des Kreiselternausschusses sind
alle Eltern wählbar („passives Wahlrecht“), die ein Kind
unter 14 Jahren mit gewöhnlichem Aufenthalt im Bezirk
des Jugendamtes Südliche Weinstraße haben.
Abwesende sind wählbar, wenn Sie ihre Kandidatur zuvor
schriftlich gegenüber dem Jugendamt erklärt haben (ju-
gendamt@suedliche-weinstrasse.de).
Das aktive Wahlrecht üben die auf örtlicher Kita-Ebene ge-
wählten Delegierten bzw. Ersatzdelegierten aus.
Es wird auf die Landesverordnung über die Elternmitwir-
kung in Tageseinrichtungen der Kindertagesbetreuung (Ki-
TaGEMLVO) hingewiesen.
Tagesordnung:
1) Eröffnung und Begrüßung
2) Vorstellung Sitzungsleitung  und Schriftführer
3) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der

ordnungsgemäßen Einladung
4) Genehmigung der Tagesordnung
5) Bericht des KEA Vorsitzenden
6) Verabschiedung des bisherigen KEA – Vorstandes
7) Wahl der Mandatsprüfungskommission
8) Wahl der Zählkommission
9) Aufgaben des KEA und Information zum Wahlverfah-

ren
10) Festlegung und Abstimmung über die Anzahl der

Mitglieder des KEA-Vorstandes
11) Bericht der Mandatsprüfungskommission
12) Wahl des KEA – Vorstandes

- Vorschläge von Kandidatinnen und Kandidaten zum
KEA-Vorstand
- Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
- Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten zum KEA-
Vorstand
- Vorschläge zur Wahl der  2 Delegierten und 2 Ersatz-
delegierten für den Landeselternausschuss
- Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten zur
Wahl der  2 Delegierten und 2 Ersatzdelegierten für
den Landeselternausschuss
- Wahl der  2 Delegierten und 2 Ersatzdelegierten für
den Landeselternausschuss

13.) Schlusswort
Bitte beachten Sie: Als Schutzmaßnahme hat die Kontakt-
erfassung der Teilnehmenden zu erfolgen. Zudem besteht
in dem Raum, in dem die Versammlung stattfindet, die
Pflicht, eine medizinische oder eine FFP-2 Maske zu tragen.
Landau, den 26.11. 2021         
gez. Georg Kern

Amtsblatt des Landkreises Südliche
Weinstraße Nr. 82 vom 03.12.2021
Öffentliche Bekanntmachung der Bekanntgabe gemäß §
3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG)

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
der Bekanntgabe gemäß § 3a des Gesetzes  über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Bekanntmachung vom 03.12.2021 -

Bekanntgabe gemäß § 3a des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG):
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als zuständige
untere Wasserbehörde gibt bekannt, dass im Rahmen des
wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens nach § 68
Wasserhaushaltsgesetz zur Sanierung einer bestehenden
Bachverrohrung, Flurstck. 72, Gemarkung Steinfeld, durch
Herrn Rudi Doll (Az. 211449/WE) eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht durchgeführt wird.
Die gemäß § 114 a Abs 2 Landeswassergesetz i.V. mit der
Anlage 2 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) erfolgte all-
gemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben kei-
ne erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben
kann.
Landau, 02.12.2021
Huber
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
- Abteilung Bauen und Umwelt -

Bekanntmachung Nr.:81/2021
Öffnungszeiten zwischen Weihnachten und Neujahr
Die Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels
ist in der Zeit vom

27.Dezember 2021 bis einschließlich
30. Dezember 2021 geöffnet.

Das Büro für Tourismus ist in diesem Zeitraum geschlossen.
Stadt- und Verbandsgemeindewerke:
Im Falle einer Störung ist der Bereitschaftsdienst der
Stadt- und Verbandsgemeindewerke wie folgt erreichbar:
a) Stromversorgung (Annweiler am Trifels, Gossersweiler-

Stein, Wernersberg): 06346/3009-16
b) Wasserversorgung (gesamte Verbandsgemeinde und

Stadt): 06346/3009-17
c) Gasversorgung (Annweiler am Trifels): 06341/289-192
d) Abwasserentsorgung: 0173/3712068
Besondere Hinweise zur Ablesung und Übermittlung von
Zählerständen
Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die Ablesung für
die Abrechnung 2021 (Wasser, Strom, Abwasser und Gas)
über Ablesekarten, die postalisch (Gebühren übernehmen
die Stadtwerke) übersandt oder in den Briefkasten bei den
Stadtwerken eingeworfen werden können. Von einer per-
sönlichen Übergabe bitten wir abzusehen. Darüber hinaus
können Sie die Daten auch direkt elektronisch www.stadt-
werke-annweiler.de/ablesung übermitteln.
Hinweise für Kunden mit Vorauskassezähler (Prepay-
ment)
Kunden, bei denen ein Prepayment-Zähler (Vorauskasse-
zähler) eingebaut ist, wird empfohlen zur Überbrückung
der Feiertage ausreichend Guthaben aufzuladen um Netz-
abschaltungen zu vermeiden. Eine Aufladung des Gutha-
bens durch den Bereitschaftsdienst ist nicht möglich.

76855 Annweiler am Trifels, den 01.12.2021
ChristianBurkhart, Bürgermeister                                     

Bekanntmachung Nr.: 83/2021
Vollzug der Straßenverkehrsordnung
Verkehrsregelung im Innenstadtbereich von Annweiler
am Trifels wegen Impfaktion

In der protestantischen Stadtkirche, Kirchstraße 7 bzw. in
Verbindung mit dem protestantischen Gemeindehaus,
Kirchstraße 6 in Annweiler am Trifels, findet am

Samstag, den 11. Dezember 2021
eine Impfaktion statt.
Aus diesem Grunde wird zur Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs für diesen Tag für den Innenstadtbereich von
Annweiler am Trifels folgende Verkehrsregelung getroffen:
Der Hauptstraße (Fußgängerzone) wird von Einmündung
Altenstraße bis Einmündung Str.“Flitschberg“ als Ein-
bahnstraße ausgewiesen. Das Parken auf einem Teilbe-
reich des Rathausplatzes wird zugelassen. Zwischen Rat-
haus und Straße „Flitschberg“ wird Halteverbot angeord-
net.
Die Kirchgasse von Einmündung Straße „Flitschberg“ bis
Einfahrt Parkdeck Spitalstraße sowie der Kirchplatz wird
für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Darüber hinaus wird die
Zufahrt in die Spitalstraße von der Straße Flitschberg kom-
mend gesperrt.
Die Verbandsgemeindeverwaltung bittet die Verkehrsteil-
nehmer nach Möglichkeit nicht direkt den Innenstandbe-
reich anzufahren, sondern die in mittelbarer Nähe ausge-
wiesenen Parkplätze (z.B. Parkplatz Villa Gotthold, Im
Zwinger, Messplatz, Volksbank, Parkdeck Sparkasse, Ho-
henstaufensaal) zu benutzen.
Um entsprechende Kenntnisnahme und Beachtung wird
gebeten.
Annweiler am Trifels, 02.12.2021
Christian Burkhart, Bürgermeister

Bekanntmachung Nr. 84/2021
Wichtige Mitteilung zu Ihrer Wasserversorgung
Aufgrund einer Verkeimung des Trinkwassers im Bereich
Ramberg und Dernbach wurde von der Kreisverwaltung
SÜW Amt für Gesundheit am 01.09.2021 ein Chlorungsge-
bot für diesen Bereich ausgesprochen und von den Ver-
bandsgemeindewerken umgehend umgesetzt.
Mit Wirkung vom 29.11.2021 wurden nach mehrmaliger
Überprüfung der Wasserqualität in kurzen Abständen das
Chlorungsgebot wieder aufgehoben.
Die Verbandsgemeindewerke entschuldigen sich für die
Unannehmlichkeiten.
Annweiler am Trifels, den 03.12.2021
Christian Burkhart, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
des Beschlusses über die Feststellung des Jahresab-
schlusses 2020 sowie Entlastungserteilung für das Haus-
haltsjahr 2020 des Forstzweckverbandes Haingeraide
Nach vorausgegangener Prüfung durch den Rechnungs-
prüfungsausschuss des Forstzweckverbandes Haingerai-
de hat die Verbandsversammlung in der Sitzung vom 18.
November 2021 den Jahreabschluss 2020 festgestellt und
dem Verbandsvorsteher Herrn Torsten Blank, dessen Stell-
vertreter sowie dem Bürgermeister der Verbandsgemein-
de Landau-Land und den im Vertretungsfall tätig gewese-
nen Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2020 Entlastung
erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 7 Abs. 1 Nr.
8 KomZG i.V.m. § 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO) an sieben Werktagen, das ist vom
10. Dezember bis 20. Dezember 2021, öffentlich aus. Auf-
grund der aktuellen Einschränkungen infolge der Corona-
Pandemie besteht die Möglichkeit zur Einsichtnahme auf
der Homepage www.landau-land.de unter der Rubrik „Po-
litik und Verwaltung / Finanzen / Offenlage Jahresab-
schlüsse“. Falls keine elektronische Einsichtnahme mög-
lich ist, kann nach vorheriger Terminabsprache bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Landau-Land, An 44 Nr. 31,
Zimmer 1.05 Einsicht genommen werden. Die Terminver-
einbarung kann unter der Telefonnummer 06341-143 121
erfolgen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten
im Sinne des § 20 Abs. 1 GemO. Dies sind insbesondere
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Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder
vom Gemeinderat aus Gründen des Gemeinwohls be-
schlossen ist.
Landau in der Pfalz, den 29. November 2021
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
gez. Torsten Blank, Bürgermeister

Bekanntmachung über die Feststellung
und öffentliche Auslegung
des Jahresabschlusses des Zweckverbandes für Abwasser-
beseitigung „Klingbachgruppe“ zum 31.12.2020 gem. §
27 Abs. 3 EigAnVO
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Ab-
wasserbeseitigung „Klingbachgruppe“ hat in seiner Sit-
zung vom 24.11.2021 den Jahresabschluss 2020 des
Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung „Klingbach-
gruppe“ gemäß § 27 Abs. 2 der Eigenbetriebs- und An-
staltsversordnung (EigAnVO) festgestellt.
Die Feststellung beinhaltet auch die Entlastung des Ver-
bandsvorstehers und der
Werkleitung.
Die Bilanz zum 31.12.2020 ergibt in Aktiva und Passiva
1.323.209,91 €.
Die Jahreserfolgsrechnung ist in Erträgen und Aufwendun-
gen ausgeglichen.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde von der Wirt-
schaftsprüfergesellschaft Dr. Burret GmbH, Ludwigsha-
fen, geprüft und bestätigt. Der Bestätigungsvermerk wur-
de uneingeschränkt erteilt.
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit La-
gebericht, Bestätigungsvermerk und Bestätigungsbericht
der Wirtschaftsprüfergesellschaft liegen in der Zeit
vom 13. Dezember 2021 bis 21. Dezember 2021 bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, An 44 Nr.
31, 76829 Landau, Zimmer 0.12 nach vorheriger Verein-
barung bei Herrn Hochdörffer, Tel. 06341 143152 oder per
Mail unter chochdoerffer@landau-land.de während der
allgemeinen Dienstzeiten öffentlich aus.
Landau i. d. Pfalz, 02.12.2021
Zweckverband für Abwasserbeseitigung „Klingbachgruppe“
Torsten Blank
Bürgermeister und Verbandsvorsteher

Information der Stadt- und
Verbandsgemeindewerke
Jahresablesung der Wasser-, Strom- und Gaszähler im Tri-
felsland
Die Stadt- und Verbandsgemeindewerke Annweiler am Tri-
fels versenden auch in diesem Jahr an die Haushalte im
Trifelsland wieder Unterlagen zur Selbstablesung der Was-
ser-, Strom- und Gaszähler.  Die Eigentümer und Mieter
werden gebeten, die Zählerstände abzulesen und bis spä-
testens 5. Januar 2022 an die Stadtwerke Annweiler am
Trifels zurück zu melden. Hierzu stehen folgende Möglich-
keiten zur Verfügung:  
1. Onlineerfassung über das Kundenportal der

Stadtwerke www.stadtwerke-annweiler.de/Ablesung
2. Onlineerfassung mittels QR Code
3. Nutzung der Ablesekarte

Die notwendigen Zugangsdaten zum Online-Portal sowie
der personalisierte QR Code sind in dem Anschreiben ent-
halten.
Wer die Zählerstanderfassung nicht Online machen möch-
te, kann die im Schreiben enthaltene Ablesekarten ausfül-
len und zurücksenden bzw. im Briefkasten der Stadtwerke
einwerfen.  

Die Personen, die im Vorjahr den Zählerstand Online ge-
meldet und dabei Ihre E-Mailadresse für künftige Zähle-
rstandsmeldungen angegeben haben, erhalten in diesem

Jahr kein postalisches Anschreiben sondern eine entspre-
chende E-Mail mit den erforderlichen Informationen zu
Zählerablesung.
Für Fragen zur Zählerablesung haben die Stadtwerke wäh-
rend ihrer Geschäftszeiten wieder eine Telefonhotline un-
ter der Rufnummer 06346 3009-640 eingerichtet. Die Hot-
line ist auch zwischen Weihnachten und Silvester erreich-
bar.   
Die Stadtwerke Annweiler am Trifels sind zuständig für die
Ablesung:
· aller Wasserzähler in der Stadt Annweiler am Trifels

und allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels  

· aller Strom- und Gaszähler in der Stadt Annweiler am
Trifels  

· aller Stromzähler in den Ortsgemeinden Gosserswei-
ler-Stein und Wernersberg

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Stadt-
werke im Rahmen Ihrer Aufgabe als zuständiger Messstel-
lenbetreiber auch dann die Strom- und Gaszählerstände
benötigen, wenn ein Haushalt bzw. ein Unternehmen sei-
nen Strom oder sein Gas nicht von den Stadtwerken bzw.
der Trifels Gas GmbH sondern von einem anderen Anbie-
ter geliefert bekommt. Dies gilt auch dann, wenn der an-
dere Anbieter/Lieferant den Zählerstand unterjährig noch-
mals selbst anfordert.
Weitere Informationen und Antworten auf allgemeine Fra-
gen zur Zählerablesung, wie z.B. das korrekte Ablesen der
Zähler von Photovoltaikanlagen, sind auf der Homepage
der Stadtwerke Annweiler www.stadtwerke-annweiler.de
zu finden.  
Die Stadtwerke bitten die Bürgerinnen und Bürger die Zäh-
lerstände korrekt, vollständig und rechtzeitig mitzuteilen.

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Ortsgemeinde Altdorf sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt

eine/n Erzieher/in (m/w/d)
in Teilzeit (30,50 Std./Woche). Die Stelle ist für ein Jahr be-
fristet. Es besteht die Option auf Entfristung.
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite
unter www.vg-edenkoben.de
Interessiert? Jetzt bewerben bis zum 31. Dezember 2021.

Annweiler
am Trifels

Bekanntmachung Nr. 55/2021
der Stadt Annweiler am Trifels in der Ver-
bandsgemeinde Annweiler am Trifels
Satzung zur Änderung der Satzung vom 09 Dezember
2015 über die Erhebung von Hundesteuer der Stadt Ann-
weiler am Trifels vom 03.11.2021
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemein-
deordnung (GemO) und der §§ 2 und 5 Abs. 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) die folgende Satzung be-
schlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
1. Der Absatz 1 des § 5 (Steuersatz, Gefährliche Hunde) er-
hält folgende Fassung:
(1) Die Steuer beträgt jährlich:
a)    60,00 Euro für den ersten Hund,
b)  100,00 Euro für den zweiten Hund,
c)  140,00 Euro für jeden weiteren Hund.
2. Der Absatz 2 des § 5 (Steuersatz, Gefährliche Hunde) er-
hält folgende Fassung:
(2) Das Halten von gefährlichen Hunden wird gesondert
besteuert. Die Steuer beträgt jährlich:
a)    750,00Euro für den ersten gefährlichen Hund,
b)    950,00Euro für jeden weiteren gefährlichen Hund.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom
01.01.2022 in Kraft.
76855 Annweiler am Trifels, 02.12.2021
Stadt Annweiler am Trifels
Ausgefertigt:

Benjamin Seyfried

Stadtbürgermeister

Hinweis: Zu der Bekanntmachung der vorstehend abge-
druckten Satzung wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der Ge-
meindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) auf folgendes
hingewiesen:
Sollte die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zu-
stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung,
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber
der Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 76855
Annweiler am Trifels unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend ge-
macht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
76855 Annweiler am Trifels, 02. Dezember 2021
Verbandsgemeindeverwaltung
Christian Burkhart
Bürgermeister

Bekanntmachung Nr. 56/2021
der Stadt Annweiler am Trifels in der Ver-
bandsgemeinde Annweiler am Trifels
8. Sitzung des Werkausschusses der Stadt Annweiler am
Trifels (Wahlperiode 2019/2024)
Am Mittwoch, 15.12.2021, um 17:00 Uhr, findet per Vi-
deokonferenz, die 8. Sitzung des Werkausschusses mit
folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Vorberatung über die Feststellung des Jahresergebnis-
ses der Stadtwerke Annweiler am Trifels - Eigenbetriebe
Wasserversorgung und Elektrizitätsversorgung - für das
Wirtschaftsjahr 2020 sowie Gewinnverwendung
2 Auftragsvergaben
2.1Beratung und Beschlussfassung zur Erneuerung der
Trinkwasserleitung sowie Niederspannungskabel in der
Krummgasse in Gräfenhausen
2.2weitere Auftragsvergaben
3 Mitteilungen und Anfragen
Interessierte können über einen auf der Homepage der
Stadt Annweiler am Trifels hinterlegten Link
https://www.annweiler.de/de/rathaus-politk/stadt-
rat/index.php an der Sitzung teilnehmen.
76855 Annweiler am Trifels, 3. Dezember 2021
Benjamin Seyfried
Stadtbürgermeister

Bekanntmachung Nr. 57/2021
der Stadt Annweiler am Trifels in der Ver-
bandsgemeinde Annweiler am Trifels
18. Sitzung des Stadtrates der Stadt Annweiler am Trifels
(Wahlperiode 2019/2024)
Am Mittwoch, 15.12.2021, um 18:30 Uhr, findet per Vi-
deokonferenz, die 18. Sitzung des Stadtrates mit folgen-
der Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Bebauungsplanverfahren „Kurhausstraße„, 1. Ände-

rung und 1. Ergänzung
1. Beratung und Beschlussfassung über die Anhörung
von Sachverständigen
2. Beratung und Beschlussfassung über die eingegan-
genen Stellungnahmen sowie Äußerungen anl. der
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteili-
gung der  Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange
3. Beschluss über die Offenlage des Bebauungsplan-
entwurfes gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
4. Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes

2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. §
94 Abs. 3 GemO
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3 Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung
des Jahresergebnisses der Stadtwerke Annweiler am
Trifels - Eigenbetriebe Wasserversorgung und Elektrizi-
tätsversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2020 sowie
Gewinnverwendung

4 Beratung und Beschlussfassung über die Neuregelung
der Revierdienstkosten

5 Beratung und Beschlussfassung Forstwirtschaftsplan
2022

6 Festsetzung der Realsteuerhebesätze 2022
7 Festsetzung des Feld- und Wegebaubeitrages 2022
8 Informationen über die Vergaben von Aufträgen und Ar-

beiten durch den Stadtbürgermeister gem. § 8 der
Hauptsatzung der Stadt Annweiler am Trifels

9 Auftragsvergaben
9.1 Beratung und Beschlussfassung über einen Vorratsbe-

schluss für die Vergabe von Straßenbauarbeiten bzgl.
dem Ausbau Krummgase in Gräfenhausen

9.2 Beratung und Beschlussfassung über einen Vorratsbe-
schluss für die Vergabe von Elektro-, Sanitärinstallati-
onsarbeiten, Heizungs-und Lüftungsbau für den Bau-
hofneubau

9.3 weitere Auftragsvergaben
10 Anträge und Anfragen
11 Informationen
Nicht öffentlich:
12 Pachtangelegenheiten
13 Auftragsvergaben
14 Anträge und Anfragen
15 Informationen
Interessierte können über einen auf der Homepage der
Stadt Annweiler am Trifels hinterlegten Link
https://www.annweiler.de/de/rathaus-politk/stadt-
rat/index.php an der Sitzung teilnehmen.
76855 Annweiler am Trifels, 3. Dezember 2021
Benjamin Seyfried, Stadtbürgermeister

Dernbach

Bekanntmachung Nr. 7/2021
der Ortsgemeinde Dernbach
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
11. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde
Dernbach (Wahlperiode 2019/2024)
Am Montag, 13.12.2021, um 20:00 Uhr, findet im Dorfge-
meinschaftshaus, Kirchstraße 31, 76857 Dernbach, die
11. Sitzung des Ortsgemeinderates mit folgender Tages-
ordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. §

94 Abs. 3 GemO
3 Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2022
4 Beratung und Beschlussfassung über die Ertüchtigung

des Radweges Vogelstocker Hof nach Dernbach
5 Festsetzung der Realsteuerhebesätze 2022
6 Festsetzung des wiederkehrenden Beitrages Feld- und

Waldwege 2022
7 Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 so-

wie Erteilung der Entlastung gemäß §114 GemO
8 Bauangelegenheiten
8.1Bauantrag Plan. Nr. 856/47, 856/51
8.2weitere Bauangelegenheiten
9 Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer barrierefreien

Bushaltestelle
10 Auftragsvergaben
11 Informationen
Nicht öffentlich:
12 Zuschussangelegenheiten
13 Auftragsvergaben

14 Grundstücksangelegenheiten
15 Bauangelegenheiten
16 Informationen
Für die Sitzung gelten für die Zuhörer/-innen die jeweils
tagesaktuellen Corona- Regelungen.
76857 Dernbach,  3. Dezember 2021
Harald Jentzer, Ortsbürgermeister

Ramberg

Bekanntmachung Nr. 8/2021
der Ortsgemeinde Ramberg
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
13. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde
Ramberg (Wahlperiode 2019/2024)
Am Mittwoch, 15.12.2021, um 19:00 Uhr, findet in der
Ramburghalle, Hauptstraße 20, 76857 Ramberg, die 13.
Sitzung des Ortsgemeinderates mit folgender Tagesord-
nung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Vorberatung Zuständigkeitserweiterung des Forst-

zweckverbands gemäß § 30 Landeswaldgesetz
2 Bauangelegenheiten
2.1Bauantrag Plan Nr. 2584/8
2.2Nutzungsänderungen Plan Nr. 1018/2, 1019/2
2.3weitere Bauangelegenheiten
3 Auftragsvergaben
4 Beratung und Beschlussfassung zur Ramburgbeleuch-

tung
5 Informationen des Ortsbürgermeisters
Für die Sitzung gelten für die Zuhörer/-innen die jeweils
tagesaktuellen Corona- Regelungen.
76857 Ramberg, 3. Dezember 2021
Jürgen Munz, Ortsbürgermeister

Elektrizitätsversorgung 0 63 46/30 09 - 16
Stadt Annweiler am Trifels mit Stadtteilen und der
Ortsgemeinde Wernersberg und Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

Wasserversorgung 0 63 46/30 09 - 17
Stadt- und Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Rufbereitschaft der Stadt- und Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels

Gasversorgung 0 63 41/2 89 - 1 92
Stadt Annweiler am Trifels und Stadtteil Queichhambach

Kläranlagen der Verbandsgemeindewerke 0 63 46 / 30 09-18
Die Stadt- und Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels sind wäh-

rend der allgemeinen Öffnungszeiten erreichbar unter: 0 63 46 / 30 09-0

Meldungen an die nachstehenden Rufnummern bzw. in dringenden Fällen über den Polizeinotruf 110
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Die Volkshochschule informiert:

EDV
C 260 Senioren fit fürs Internet
Die Digital-Botschafter sind vor Ort Ansprechpartnerinnen und
–Partner für ältere Menschen und wollen ihnen den Einstieg in
die digitale Welt erleichtern. Den Seniorinnen und Senioren wird
die Möglichkeit geboten, sich in einer sogenannten „Computer-
sprechstunde“ mit Fragen und Problemen rund um das Thema
Handy, Tablet, PC und Co. an einen Digital-Botschafter zu wen-
den. In der Folge findet dann die Computersprechstunde regel-
mäßig alle zwei Wochen in der Zeit von 10.00 - 12.00 Uhr  statt.
Eigenes Gerät bitte mitbringen. Anmeldung erforderlich.
Kurt Leiner, Digitalbotschafter
Ab Freitag, 24.09.2021, 10.00 – 12.00 Uhr, 14-tägig,  (aktuell
findet der Kurs online statt)

Es gelten die aktuellen Corona-Bekämp-
fungsrichtlinien. Die darin enthaltenen Vor-
gaben sind bindend.
Bewegungs- und Musikkurse finden ab so-
fort mit der 2G+ Regel statt. Für Teilneh-
mer mit der 3. Impfung entfällt die Test-
pflicht am selben Tag. Sprachkurse finden
nach wie vor mit 3 G Nachweis statt, wobei am Platz Masken-
pflicht besteht.

Unser Programm für das 2. Halbjahr 2021
Mach mit, bleib fit! Lebenslanges Lernen!

Musik
Gitarre: Einzelunterricht
Neben den Gruppenkursen wird Gitarrenunterricht auch als Ein-
zelunterricht angeboten. Freie Termine und weitere Informatio-
nen: vhs Annweiler, Telefon: 06346-301-218.

E-Gitarre: Einzelunterricht
E-Gitarrenkurse werden ausschließlich als Einzelunterricht ange-
boten. Freie Termine und weitere Informationen: vhs Annweiler,
Telefon: 06346-301-218.

Bitte um Beachtung:
In den Herbst- und Weihnachtsferien finden keine Kurse in der
BBS Annweiler statt.

Aufgrund der Coronakrise sind Änderungen in unserem Pro-
gramm jederzeit möglich. Anmeldungen nehmen wir gerne ent-
gegen: Im Internet unter der Adresse: www.vhs-annweiler.de,
per Email an info@vhs-annweiler.de, sfath@annweiler.rlp.de
oder telefonisch: Silke Fath 06346/301-218  Geschäftszeiten:
Mo-Do 8:30 – 12 Uhr, Mo 13:30 -18 Uhr, Do 13:30 -16 Uhr

Ende des amtlichen Teils
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„SÜW-WertstoffApp“ informiert zeitgemäß, aktuell
und ressourcenschonend über Müllabfuhr in SÜW –
WertstoffWegweiser 2022 wird nicht verteilt,
sondern in Amtsblättern veröffentlicht
Wann wird welcher Müll in meiner Ortsgemeinde abgeholt? Wann kann ich wo Problemabfall abgeben? Wann sind die Wertstoffhöfe geöffnet? Die Antworten auf diese und weitere
Fragen rund um das Thema „Müll“ liefert in SÜW der WertstoffWegweiser. Zeitgemäß und ressourcenschonend steht dieser Wegweiser in Form der „SÜW-WertstoffApp“ zur Verfügung. 

„Die App ist beliebt, die Informationen darin stets sehr aktuell. Uns erreichen viele positive Rückmeldungen zu dem kostenlosen Angebot“, berichtet Landrat Dietmar Seefeldt.
Neben der App steht der WertstoffWegweiser 2022 jetzt in weiteren Formaten zur Verfügung, wie der zuständige Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft des Landkreises SÜW informiert.
Eine Verteilung des WertstoffWegweisers wird es, wie im Vorjahr, nicht mehr geben.

Einfach diesen QR-Code scannen,
um zur SÜW-WertstoffApp zu gelangen!

Zunächst zur App: Die „SÜW-WertstoffApp“  kann in den bekannten App-Stores heruntergeladen werden. Auch der beigefügte QR-Code führt zur App. Über die Internetseite 
www.suedliche-weinstrasse.de /de/einrichtungen/eww/wertstoffAPP.php
gelangt man ebenfalls zur ihr. Dort kann man die App entweder als Anwendung für Smartphones und Tablets downloaden oder man nutzt die sogenannte Web-App. Dann ist kein
Download erforderlich, alle Informationen stehen in diesem Fall im Internetbrowser zur Verfügung. Die App bietet alle Infos rund um die Müllabfuhr, außerdem die Option, Erin-
nerungen für Abfuhrtermine direkt auf dem eigenen Smartphone zu erzeugen, damit man keinen Termin verpasst. Auch besteht über die App die Möglichkeit, aktuelle Meldungen
zu empfangen, um auch bei Änderungen stets auf dem Laufenden zu sein. Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft empfiehlt die SÜW-WertstoffApp zu nutzen, weil damit Informa-
tionen zur Abfallwirtschaft zeitgemäß und aktuell zu erhalten sind und dadurch Ressourcen geschont werden.     

Nun zu den weiteren Möglichkeiten neben der App: Wer die Müllabfuhr-Termine lieber als Jahreskalender vorliegen hat, kann sich den Kalender für den eigenen Wohnort online
selbst generieren. Einfach unter https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/einrichtungen/eww/wertstoff-kalender.php die entsprechende Ortsgemeinde auswählen und auf
„Anzeigen“ klicken. Der Kalender kann dann als PDF-Datei abgespeichert oder zuhause ausgedruckt werden.

Außerdem wird der WertstoffWegweiser Anfang Dezember mit allen allgemeinen Informationen plus den jeweiligen Abfuhrkalendern der Gemeinden für das Jahr 2022 in den
Amtsblättern der Verbandsgemeinden veröffentlicht. Damit liegen sowohl die allgemeinen Informationen zur Abfallwirtschaft sowie die Abfuhrtermine des Wohnorts in jedem
Haushalt in SÜW vor. Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, diese Veröffentlichung aufzubewahren, wenn gewünscht. Denn wie im Vor-
jahr wird es keine zusätzliche Verteilung des Wegweisers mit Kalendern in Papierform geben.

Für Bürgerinnen und Bürger, die die Online-Angebote nicht nutzen können oder möchten und denen die Veröffentlichung in den Amtsblättern möglicherweise nicht ausreicht, liegt
eine kleine Anzahl von gedruckten WertstoffWegweisern bei den jeweiligen Verbandsgemeindeverwaltungen und den Ortsbürgermeisterinnen und
-bürgermeistern zur Abholung bereit. Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft betont, dass davon bitte nur Gebrauch zu machen ist, wenn die anderen, aufgezeigten Möglichkeiten
im individuellen Fall nicht passen.

Im Detail sind im WertstoffWegweiser alle Abfuhrtermine für Rest-, Biomüll und Papierabfuhr sowie die Abholtermine der gelben Wertstoffsäcke, die Sammlungen für Problemab-
fall, die Öffnungszeiten der WertstoffWirtschaftszentren und Annahmestellen für Grünabfall, Ansprechpersonen sowie Kontaktadressen enthalten. Alle Informationen finden sich
auch auf der Webseite des Eigenbetriebs WertstoffWirtschaft unter https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/einrichtungen/eww/aktuelles.php
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